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Vorbemerkung 
Viele Eigentümer, Vermieter, Bestandshalter und Projektentwickler beschäftigen sich 
mit der Frage, ob leerstehende oder untergenutzte Gewerbeflächen künftig medizinisch 
genutzt werden können. Ehemalige Bankfilialen, Einzelhandelsflächen, Büroflächen, 
Fitnessstudios oder größere Erdgeschossflächen wirken auf den ersten Blick häufig 
interessant: gute Sichtbarkeit, vorhandene Erschließung, publikumstaugliche Lage und 
die Aussicht auf langfristige medizinische Mieter. 

Der Gesundheitsmarkt gilt als stabil. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
therapeutische Einrichtungen, MVZ und weitere heilberufliche Nutzungen werden 
vielerorts gesucht. Gleichzeitig besteht in vielen Städten und Regionen ein tatsächlicher 
medizinischer Versorgungsbedarf. 

Trotzdem entsteht daraus nicht automatisch eine tragfähige Gesundheitsimmobilie. 

Eine Fläche wird nicht dadurch zur medizinisch nutzbaren Fläche, dass sie leer steht, 
zentral liegt oder an ärztliche Nutzer vermietet werden soll. Medizinische Nutzung folgt 
nicht der Logik klassischer Büro-, Einzelhandels- oder Gewerbeflächen. Entscheidend 
ist nicht nur, ob eine Fläche vermietet werden kann. Entscheidend ist, ob sie unter 
realen baulichen, technischen, organisatorischen, genehmigungsbezogenen und 
wirtschaftlichen Bedingungen als medizinische Nutzung funktioniert. 

Dieses Whitepaper richtet sich an Eigentümer, Vermieter, Investoren, Projektentwickler, 
Bestandshalter, Asset- und Property-Manager sowie weitere Akteure der 
Immobilienwirtschaft, die medizinische Nachnutzung, Gesundheitsflächen oder 
Praxisstandorte im Bestand entwickeln, prüfen oder vermarkten möchten. 

Es soll helfen, typische Fehleinschätzungen früh zu erkennen, Flächen realistischer 
einzuordnen und medizinische Nutzbarkeit nicht mit allgemeiner Vermietbarkeit zu 
verwechseln. 
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1. Medizinische Nutzung ist keine normale 
Gewerbenutzung 
Viele Immobilienprojekte starten mit einer scheinbar naheliegenden Annahme: Eine 
leerstehende Gewerbefläche könnte künftig medizinisch genutzt werden. Gerade 
Erdgeschossflächen, ehemalige Ladenflächen, Bankfilialen oder Büroeinheiten wirken 
zunächst geeignet. Sie sind erreichbar, bekannt, sichtbar und häufig bereits auf 
Publikumsverkehr ausgelegt. 

Diese Ausgangslage kann ein Vorteil sein. Sie ist aber keine ausreichende Grundlage für 
eine medizinische Nachnutzung. 

Eine Arztpraxis, Zahnarztpraxis, therapeutische Einrichtung oder ein medizinisches 
Versorgungszentrum benötigt deutlich mehr als vermietbare Fläche. Medizinische 
Nutzungen müssen im Alltag funktionieren. Sie brauchen klare Raumbeziehungen, 
getrennte oder zumindest geordnete Patienten- und Personalwege, ausreichende 
Nebenflächen, technische Infrastruktur, Barrierefreiheit, hygienisch sinnvolle Abläufe, 
Datenschutz, Akustik, Lüftung, IT, Sanitärstrukturen und eine belastbare 
organisatorische Grundlogik. 

Eine normale Gewerbefläche kann vermietbar sein und trotzdem medizinisch 
untauglich bleiben. 

Der entscheidende Unterschied lautet: 

Vermietbarkeit beschreibt, ob eine Fläche grundsätzlich am Markt angeboten werden 
kann. Medizinische Nutzbarkeit beschreibt, ob eine Fläche die Anforderungen einer 
konkreten heilberuflichen Nutzung tatsächlich tragen kann. 

Diese Unterscheidung ist für die Immobilienwirtschaft zentral. Wer sie nicht früh genug 
trifft, riskiert falsche Zielgruppenansprache, unrealistische Ausbauversprechen, spätere 
Nachträge, lange Abstimmungsschleifen, unpassende Mietinteressenten oder 
Leerstand trotz vermeintlich guter Gesundheitsmarktchancen. 
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2. Warum Versorgungsbedarf keine Nachfrage garantiert 
Ein häufiger Ausgangspunkt bei Gesundheitsimmobilien ist der Hinweis auf 
demografischen Wandel, Ärztemangel, Unterversorgung oder eine alternde 
Bevölkerung. Diese Faktoren sind real. Sie begründen aber noch keine konkrete 
Nachfrage nach einer bestimmten Immobilie. 

Medizinische Nutzer entscheiden nicht abstrakt nach Versorgungsbedarf. Sie 
entscheiden aus ihrer eigenen Betriebsrealität heraus. 

Eine Ärztin oder ein Arzt verlässt eine bestehende Praxis nicht allein deshalb, weil an 
anderer Stelle Fläche verfügbar ist. Ein Praxisbetrieb wechselt selten spontan. 
Standortentscheidungen sind langfristig, wirtschaftlich relevant und organisatorisch 
aufwendig. Sie betreffen Personal, Patientinnen und Patienten, IT, Medizintechnik, 
Zulassung, Mietbelastung, Praxisabläufe, Finanzierung und die persönliche berufliche 
Perspektive. 

Ein Wechsel wird meist nur dann ernsthaft erwogen, wenn es einen konkreten Anlass 
gibt. Typische Auslöser sind Platzmangel, fehlende Barrierefreiheit, ineffiziente Abläufe, 
technische Defizite, Nachfolgefragen, ungünstige Mietbedingungen, Erweiterungsdruck 
oder eine strategische Neuausrichtung. 

Für die Immobilienwirtschaft bedeutet das: 

Der medizinische Bedarf im Umfeld ist wichtig. Er ersetzt aber keine Prüfung, ob die 
konkrete Fläche für eine bestimmte medizinische Nutzung attraktiv, funktional 
überlegen und wirtschaftlich tragfähig ist. 

Eine neue Fläche muss häufig deutlich mehr bieten als der Bestand. Sie muss bessere 
Organisation, bessere Erreichbarkeit, bessere Technik, klare Entwicklungsperspektive 
oder eine belastbare Zukunftslösung ermöglichen. Nur dann wird aus abstraktem Bedarf 
eine konkrete Nachfrage. 
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3. Vermietbarkeit ist nicht Nutzbarkeit 
Eine Fläche kann aus immobilienwirtschaftlicher Sicht plausibel erscheinen: gute Lage, 
ausreichende Größe, ordentliche Sichtbarkeit, akzeptabler Mietpreis und grundsätzliche 
Ausbauoption. Für medizinische Nutzer reicht das nicht aus. 

Medizinische Nutzbarkeit entsteht erst durch den Abgleich zwischen Objektstruktur und 
konkreter Nutzungslogik. 

Zu prüfen sind insbesondere: 

• Gebäudezugang und Erreichbarkeit 

• Barrierefreiheit oder realistische Herstellbarkeit 

• Geschosslage und Aufzugssituation 

• Flächenzuschnitt und Gebäudetiefe 

• Tageslichtanteil und natürliche Lüftungsmöglichkeiten 

• Raumhöhen und Installationszonen 

• Sanitärstränge, Wasser und Abwasser 

• Elektro, IT, Lüftung, Kühlung und technische Reserven 

• Brandschutz und Rettungswege 

• mögliche Raum- und Funktionsordnung 

• Nebenflächen, Lager, Personalbereiche und Technikräume 

• Ausbauverantwortung und Schnittstellen 

• wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit der notwendigen Eingriffe 

Gerade Bestandsflächen zeigen ihre tatsächliche Eignung oft erst bei genauer Prüfung. 
Eine große Fläche kann unbrauchbar sein, wenn sie zu tief, zu dunkel, technisch 
ungünstig erschlossen oder schlecht teilbar ist. Eine kleinere Fläche kann tragfähig sein, 
wenn Zuschnitt, Erschließung, Technik und Raumlogik gut zusammenpassen. 

Der Denkfehler liegt häufig darin, die Fläche zuerst als Produkt zu betrachten und erst 
später nach der medizinischen Nutzung zu fragen. Aus meiner Sicht muss es umgekehrt 
laufen: Zuerst ist zu prüfen, welche medizinische Nutzung die Fläche unter realen 
Bedingungen tragen kann. Erst danach lässt sich entscheiden, ob und wie sie 
vermarktet werden sollte. 
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4. Typische Fehleinschätzungen der 
Immobilienwirtschaft 
In der Entwicklung medizinischer Nutzungen treten wiederkehrende Fehlannahmen auf. 
Sie entstehen selten aus böser Absicht. Häufig sind sie Folge einer Immobilienlogik, die 
mit der tatsächlichen Betriebslogik medizinischer Einrichtungen nicht deckungsgleich 
ist. 

Fehleinschätzung 1: Der Bedarf ist da, die Nachfrage kommt von selbst 

Medizinischer Bedarf ist kein Mietvertrag. Versorgungslücken, demografische 
Entwicklung oder eine hohe Patientendichte erzeugen noch keine konkrete 
Mietentscheidung. 

Medizinische Nutzer wechseln nur, wenn eine neue Fläche ihnen einen realen Vorteil 
bietet. Dazu gehören bessere Abläufe, Barrierefreiheit, Erweiterungsmöglichkeiten, 
wirtschaftliche Tragfähigkeit, technische Sicherheit oder eine langfristige Perspektive. 

Ohne belastbare Flächenlogik bleibt der Bedarf abstrakt. 

Fehleinschätzung 2: Der Mietpreis ist entscheidend 

Der Mietpreis ist wichtig, aber nicht allein entscheidend. Viele bestehende Praxen 
arbeiten in langjährigen Mietverträgen mit vergleichsweise günstigen Konditionen. Eine 
neue Fläche muss deshalb nicht nur preislich passen, sondern ihren Mehrwert 
funktional erklären. 

Eine höhere Miete kann tragfähig sein, wenn die Fläche bessere Organisation, 
Wachstum, moderne Technik, Barrierefreiheit oder Synergien ermöglicht. Eine günstige 
Miete hilft dagegen wenig, wenn die Fläche später ineffizient, technisch schwierig oder 
organisatorisch unruhig ist. 

Fehleinschätzung 3: Eine Arztpraxis passt fast überall rein 

Diese Annahme ist besonders riskant. Medizinische Nutzungen sind keine 
austauschbaren Bürogrundrisse. Eine Praxis braucht nicht nur Räume, sondern ein 
funktionierendes System. 

Entscheidend sind Raumbeziehungen, Patientenführung, interne Organisation, Hygiene, 
Technik, Datenschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit und Betriebsfähigkeit. Viele 
Flächen scheitern nicht an der reinen Größe, sondern an ihrer Gebäudetiefe, Belichtung, 
Erschließung, Technik oder fehlenden Nebenflächen. 
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Fehleinschätzung 4: Zentrale Empfangsbereiche schaffen Synergien 

In der Immobilienentwicklung wirken gemeinsame Empfangsbereiche, geteilte 
Wartezonen oder gemeinschaftliche WC-Anlagen zunächst effizient. Für medizinische 
Nutzer sind solche Konzepte häufig problematisch. 

Praxen sind eigenständige wirtschaftliche, organisatorische und datenschutzrechtliche 
Einheiten. Sie arbeiten mit eigener Praxissoftware, eigener Terminlogik, eigenem 
Personal, eigener Abrechnung und eigener Haftung. Ein gemeinsamer Empfang scheitert 
oft an genau diesen Schnittstellen. 

Auch gemeinsam genutzte WC-Anlagen sind in vielen medizinischen Konzepten kritisch. 
Patientinnen und Patienten erwarten nach der Anmeldung eine nachvollziehbare, 
geschlossene Nutzungseinheit. Externe Wege, unklare Zuständigkeiten oder gemeinsam 
genutzte Bereiche können den Praxisbetrieb stören und die wahrgenommene Qualität 
senken. 

Fehleinschätzung 5: Der spätere Mieter klärt seine Anforderungen selbst 

Natürlich muss der medizinische Nutzer seine Arbeitsweise, Fachrichtung und 
betrieblichen Anforderungen einbringen. Daraus folgt aber nicht, dass die Objektseite 
alle medizinischen Nutzungsfragen an den späteren Mieter delegieren kann. 

Viele Anforderungen entstehen erst aus der Verbindung von Nutzung und konkretem 
Bestand. Genau diese Übersetzung ist komplex. Sie betrifft Technik, Baurecht, 
Raumprogramm, Brandschutz, Barrierefreiheit, Medienführung, Kosten und Zeitlogik. 

Wenn diese Klärung zu spät erfolgt, entstehen häufig Sonderwünsche, Nachträge und 
Verhandlungsprobleme, die vorher hätten strukturiert werden können. 

Fehleinschätzung 6: Der Architekt löst das später 

Planung ist wichtig. Sie ersetzt aber keine vorgelagerte Prüfung der medizinischen 
Nutzbarkeit. Wenn die Fläche strukturell nicht trägt, kann auch eine spätere Planung nur 
noch Kompromisse organisieren. 

Gestaltung, Innenarchitektur oder Ausbauplanung können keine falsche Flächenlogik 
heilen. Deshalb sollte vor der Vermarktung oder vor einer verbindlichen Zusage geprüft 
werden, welche medizinischen Nutzungen die Immobilie tatsächlich aufnehmen kann. 
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Fehleinschätzung 7: Ausbau nach Mieterwunsch reicht als Zusage 

Die Formulierung „Ausbau nach Mieterwunsch“ klingt flexibel. Tatsächlich bleibt sie 
ohne Baubeschreibung und Schnittstellenklärung zu weich. 

 

Unklar bleibt dann: 

• Welche Leistungen übernimmt der Vermieter? 

• Was ist Grundausbau? 

• Was ist Mietersonderwunsch? 

• Welche technischen Voraussetzungen werden hergestellt? 

• Welche Qualität wird geschuldet? 

• Welche Termine gelten? 

• Welche Kosten trägt der Mieter? 

• Welche Schnittstellen bleiben offen? 

Gerade bei medizinischer Nutzung reicht eine allgemeine Ausbauzusage nicht aus. Sie 
muss in eine konkrete, prüfbare und verhandelbare Struktur überführt werden. 
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5. Was medizinische Nutzer wirklich suchen 
Medizinische Nutzer suchen nicht nur Fläche. Sie suchen eine belastbare Grundlage für 
ihren künftigen Betrieb. 

Dazu gehören: 

• langfristige Standort- und Betriebssicherheit 

• funktionierende Raum- und Ablaufstrukturen 

• gute Erreichbarkeit für Patientinnen, Patienten und Personal 

• Barrierefreiheit oder realistische Anpassbarkeit 

• ausreichend Tageslicht und gute Aufenthaltsqualität 

• technische Integrationsfähigkeit 

• klare Zuständigkeiten beim Ausbau 

• wirtschaftlich tragfähige Miet- und Investitionslogik 

• eigene organisatorische Identität 

• Entwicklungsperspektive für Team, Leistungsspektrum und Patientenzahl 

Gerade aus Sicht der Immobilienwirtschaft ist wichtig: Medizinische Nutzer entscheiden 
selten impulsiv. Sie prüfen vorsichtig, weil sie langfristige Verpflichtungen eingehen. Ein 
Umzug, eine Neuanmietung oder eine Praxisverlagerung ist für sie kein gewöhnlicher 
Flächenwechsel, sondern ein Eingriff in Betrieb, Finanzierung, Personalstruktur und 
Patientenbindung. 

Eine Fläche wird deshalb nicht allein dadurch attraktiv, dass sie verfügbar ist. Sie wird 
attraktiv, wenn sie eine glaubwürdige Verbesserung gegenüber dem Bestand oder eine 
belastbare Grundlage für eine neue Nutzung bietet. 
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6. Objekttragfähigkeit vor Vermarktung prüfen 
Bevor eine Fläche als Gesundheitsimmobilie oder Praxisfläche vermarktet wird, sollte 
ihre Objekttragfähigkeit geprüft werden. 

Objekttragfähigkeit bedeutet: Die Immobilie kann die geplante oder naheliegende 
medizinische Nutzung baulich, technisch, organisatorisch, wirtschaftlich und zeitlich 
realistisch aufnehmen. 

Diese Prüfung sollte vor der aktiven Nutzeransprache erfolgen. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass mit Versprechen, Zielgruppen oder Nutzungsideen gearbeitet wird, die 
später nicht belastbar sind. 

Prüffeld 1: Zugang und Erschließung 

Medizinische Nutzung braucht klare Erreichbarkeit. Der Zugang muss für Patientinnen 
und Patienten, Personal, Lieferungen und gegebenenfalls Technik funktionieren. 
Barrierefreiheit ist häufig nicht nur ein Komfortthema, sondern ein zentraler 
Eignungsfaktor. 

Zu prüfen sind: 

• Haupteingang 

• Schwellen und Niveauunterschiede 

• Aufzug 

• Treppenhaus 

• Flurbreiten 

• Erreichbarkeit der Mietfläche 

• Orientierung im Gebäude 

• mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen 

Prüffeld 2: Flächenstruktur und Grundrisslogik 

Nicht jede große Fläche ist nutzbar. Entscheidend sind Zuschnitt, Teilbarkeit, 
Fassadenbezug, Belichtung, Gebäudetiefe, Stützenraster und innere Erschließung. 

Medizinische Nutzung benötigt eine geordnete Raumlogik. Empfang, Wartebereich, 
Behandlung, Diagnostik, Funktionsräume, Personalbereiche, Lager, Technik und 
Nebenräume müssen sinnvoll angeordnet werden können. 
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Prüffeld 3: Tageslicht, Lüftung und Raumqualität 

Viele medizinische Nutzungen benötigen Aufenthaltsqualität. Tiefe, dunkle, 
innenliegende oder nur künstlich belüftbare Flächen sind häufig problematisch. 

Gerade ehemalige Handels-, Fitness- oder Bankflächen können hier Grenzen haben. 
Was für Verkauf, Training oder Publikumsverkehr funktioniert hat, ist nicht automatisch 
für Behandlungsräume, Personalbereiche oder längere Aufenthaltszeiten geeignet. 

Prüffeld 4: Technik und Medien 

Medizinische Nutzungen stellen erhöhte Anforderungen an Technik und Medienführung. 

Zu prüfen sind insbesondere: 

• Wasser und Abwasser 

• Sanitärstränge 

• Elektroversorgung 

• IT und Datenstruktur 

• Lüftung und Kühlung 

• Raumhöhen und Installationszonen 

• mögliche Technikräume 

• fachrichtungsspezifische Anforderungen 

Eine technische Nachrüstung ist nicht immer unmöglich. Sie muss aber wirtschaftlich 
und baulich sinnvoll sein. 

Prüffeld 5: Brandschutz, Rettungswege und Genehmigungslogik 

Medizinische Nutzung kann genehmigungs- und brandschutzrelevante Fragen auslösen. 
Diese sollten nicht erst nach Mieterinteresse geprüft werden. 

Zu klären sind insbesondere: 

• Nutzungsänderung 

• Rettungswege 

• Fluchtweglängen 

• Brandabschnitte 

• Anforderungen aus Arbeitsstättenrecht 

• Barrierefreiheit 

• Abstimmungsbedarf mit Behörden oder Fachplanerinnen und Fachplanern 
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Prüffeld 6: Ausbauverantwortung und Investitionslogik 

Eine medizinische Nutzung ist häufig ausbauintensiver als eine normale Büronutzung. 
Deshalb muss früh geklärt werden, welche Leistungen objektseitig notwendig sind und 
welche Anforderungen nutzerspezifisch entstehen. 

Besonders kritisch sind Mischformen zwischen Vermieterleistung, Mieterausbau und 
Mietersonderwunsch. Wenn diese nicht sauber beschrieben sind, entstehen spätere 
Konflikte über Kosten, Qualität und Termine. 
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7. Warum zu frühe Vermarktung riskant ist 
Viele Eigentümer und Entwickler möchten schnell wissen, ob sich eine Fläche für Ärzte, 
Zahnärzte oder medizinische Nutzer vermarkten lässt. Der Impuls ist nachvollziehbar. 
Trotzdem kann eine zu frühe Vermarktung riskant sein. 

Wenn eine Fläche als medizinisch geeignet dargestellt wird, bevor ihre tatsächliche 
Nutzbarkeit geprüft wurde, entstehen mehrere Risiken. 

Falsche Zielgruppenansprache 

Nicht jede medizinische Nutzung passt zu jeder Fläche. Eine Hausarztpraxis, 
Zahnarztpraxis, Physiotherapie, Radiologie, Psychotherapie, Kinderarztpraxis oder 
Spezialambulanz hat unterschiedliche Anforderungen. Eine ungenaue Ansprache führt 
zu unpassenden Interessenten. 

Unrealistische Ausbauversprechen 

Allgemeine Zusagen wie „Ausbau nach Mieterwunsch“ oder „medizinische Nutzung 
möglich“ können später zu Konflikten führen, wenn technische, bauliche oder 
wirtschaftliche Grenzen sichtbar werden. 

Zeitverlust 

Unpassende Interessenten binden Zeit. Besichtigungen, Skizzen und Gespräche 
verlieren an Wert, wenn erst später deutlich wird, dass die Fläche für die konkrete 
Nutzung nicht trägt. 

Schwächere Verhandlungsposition 

Wer medizinische Nutzbarkeit verspricht, ohne sie geprüft zu haben, gerät in spätere 
Erklärungsnot. Dann müssen Einschränkungen nachgereicht, Kosten neu verteilt oder 
Leistungen relativiert werden. 

Reputationsrisiko 

Wenn sich eine als Gesundheitsfläche beworbene Immobilie wiederholt als nicht 
tragfähig erweist, schadet das der Wahrnehmung des Objekts und der Glaubwürdigkeit 
der Vermarktung. 

Die zentrale Regel lautet daher: 

Erst medizinische Nutzbarkeit prüfen. Dann gezielt vermarkten. 
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8. In fünf Schritten zur tragfähigen medizinischen 
Nachnutzung 
Schritt 1: Objekt und Ausgangslage prüfen 

Am Anfang steht die sachliche Einordnung des Objekts. Welche Flächen stehen zur 
Verfügung? Welche frühere Nutzung liegt vor? Welche baulichen und technischen 
Strukturen sind vorhanden? Welche Unterlagen gibt es? Welche Grenzen sind bereits 
erkennbar? 

Ziel ist nicht die schnelle Vermarktungsidee, sondern ein realistisches Bild der 
Ausgangslage. 

Schritt 2: Medizinische Nutzbarkeit fachlich einordnen 

Anschließend wird geprüft, welche medizinischen Nutzungen zur Fläche passen 
könnten. Dabei geht es nicht nur um Fachrichtungen, sondern um Raumlogik, Technik, 
Erschließung, Barrierefreiheit, Tageslicht, Nebenflächen und Ausbauverantwortung. 

Das Ergebnis kann auch sein, dass bestimmte Nutzungen ausscheiden oder nur unter 
erheblichen Voraussetzungen denkbar sind. 

Schritt 3: Passende Nutzerprofile ableiten 

Erst aus der Nutzbarkeitsprüfung lassen sich passende Nutzerprofile ableiten. Nicht 
jede Gesundheitsnutzung ist gleich. Manche Nutzungen benötigen hohe technische 
Ausstattung, andere vor allem kleinteilige Raumstruktur, Barrierefreiheit oder gute 
Erreichbarkeit. 

Je klarer das Nutzerprofil, desto präziser kann später die Ansprache erfolgen. 

Schritt 4: Ausbau-, Schnittstellen- und Kostenlogik vorbereiten 

Bevor aktiv vermarktet oder verhandelt wird, sollten Ausbau- und Schnittstellenfragen 
vorbereitet werden. Dazu gehört eine erste Einordnung von Vermieterleistung, 
Mieterausbau, Mietersonderwünschen, objektseitigen Grunddefiziten und technischen 
Vorleistungen. 

Diese Vorbereitung macht spätere Gespräche belastbarer. 

Schritt 5: Gezielt vermarkten oder mit konkreten Nutzern sprechen 

Erst jetzt ist die Fläche so weit eingeordnet, dass eine gezielte medizinische 
Nutzeransprache sinnvoll wird. Die Kommunikation kann dann deutlich präziser 
erfolgen: nicht als allgemeine Gesundheitsfläche, sondern als realistisch eingeordnete 
medizinische Nutzungsmöglichkeit mit klaren Stärken, Grenzen und Voraussetzungen. 
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9. Mein Beitrag in solchen Projekten 
Ich unterstütze Eigentümer, Vermieter, Investoren und Projektentwickler dabei, 
medizinische Nutzungen im Bestand realistisch einzuordnen und tragfähig 
vorzubereiten. 

Mein Beitrag liegt nicht in einer klassischen Makler- oder Vermarktungsleistung. Ich 
prüfe nicht primär, wie eine Fläche möglichst attraktiv dargestellt werden kann. Ich 
prüfe, ob sie für medizinische Nutzung belastbar geeignet ist und welche 
Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. 

Je nach Projektstand umfasst meine Arbeit: 

• Ersteinschätzung medizinischer Nutzbarkeit 

• Prüfung von Bestandsflächen, Grundrissen und Gebäudestruktur 

• Einordnung geeigneter Fachrichtungen und Nutzerprofile 

• Prüfung von Barrierefreiheit, Erschließung, Tageslicht und Raumstruktur 

• Einschätzung technischer und baulicher Risiken 

• Unterscheidung zwischen objektseitiger Grundertüchtigung und 
nutzerspezifischem Ausbau 

• Vorbereitung einer belastbaren Nutzeransprache 

• Strukturierung von Schnittstellen zwischen Objektseite und späterem 
medizinischem Nutzer 

• fachliche Grundlage für Vermietung, Investitionsentscheidung und Ausbau 

Ich arbeite dabei als Übersetzungsinstanz zwischen Immobilienlogik und medizinischer 
Nutzungsrealität. 

Die Immobilienwirtschaft denkt verständlicherweise in Flächen, Vermietbarkeit, 
Ausbaukosten, Laufzeiten, Rendite und Leerstandsrisiko. Medizinische Nutzer denken in 
Betrieb, Funktion, Ablauf, Technik, Verantwortung, Patientenzugang und langfristiger 
Arbeitsfähigkeit. 

Beide Perspektiven sind legitim. Sie sind aber nicht automatisch deckungsgleich. Genau 
an dieser Schnittstelle entsteht mein Mehrwert. 
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10. Schluss: Gesundheitsimmobilien entstehen nicht 
durch Etikettierung 
Eine Immobilie wird nicht dadurch zur Gesundheitsimmobilie, dass medizinische 
Nutzung gewünscht ist. Sie wird auch nicht dadurch tragfähig, dass ein demografischer 
Bedarf besteht oder eine Fläche leer steht. 

Gesundheitsimmobilien entstehen dort, wo Objektstruktur, medizinische 
Nutzungslogik, technische Voraussetzungen, Ausbauverantwortung, wirtschaftliche 
Realität und langfristige Betriebsfähigkeit zusammenpassen. 

Wer medizinische Nachnutzung im Bestand erfolgreich entwickeln will, sollte deshalb 
nicht mit der Vermarktung beginnen, sondern mit der Prüfung der Nutzbarkeit. 

Die entscheidende Frage lautet nicht: 

Kann diese Fläche irgendwie an medizinische Nutzer angeboten werden? 

Sondern: 

Welche medizinische Nutzung kann diese Immobilie unter realen Bedingungen 
tatsächlich tragen? 

Erst wenn diese Frage belastbar beantwortet ist, entsteht eine tragfähige Grundlage für 
Vermarktung, Vermietung, Ausbau und Investition. 

 

Sie prüfen eine Bestandsfläche für medizinische Nachnutzung? 
Ich unterstütze Eigentümer, Vermieter, Investoren und Projektentwickler bei der frühen 
Einordnung medizinischer Nutzbarkeit, der Ableitung geeigneter Nutzerprofile und der 
Klärung von Ausbau-, Schnittstellen- und Risikofragen. 

Kontakt: www.heilberufe-projekt.de/kontakt 

 

Disclaimer: Dieses Whitepaper dient der fachlichen Orientierung und allgemeinen Information. Es ersetzt 
keine individuelle technische, rechtliche, steuerliche oder genehmigungsbezogene Beratung. Jede 
Immobilie, Nutzungskonstellation und Projektstruktur ist gesondert zu prüfen. 

Die rechtliche Prüfung von Mietverträgen, Nutzungsänderungen oder sonstigen Vertragsfragen sollte 
durch eine entsprechend qualifizierte Rechtsanwältin bzw. einen Rechtsanwalt erfolgen. Steuerliche 
Fragen sollten durch eine Steuerberaterin bzw. einen Steuerberater geprüft werden. Fachplanungen, 
Brandschutz, TGA, Statik oder Genehmigungsfragen sind bei Bedarf durch geeignete Fachplanerinnen und 
Fachplaner bzw. die zuständigen Stellen zu bearbeiten. 

http://www.heilberufe-projekt.de/kontakt

